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Hochschulgastronomie I Studienfinanzierung I Wohnanlagen I Beratung & Hilfe I Kindertagesstätten I Kulturbüro

Studentenwerk 

OstNiedersachsen

Dein Partner rund ums Studium an der
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Antragstellung lohnt sich:

• kein Geld verschenken

• z.B. Wohngeld oder Rundfunkbeitragsbefreiung

• Unterhaltsbetrag der Eltern im Bescheid enthalten

• Mindestens die Hälfte ist geschenkt

• Rückzahlung maximal 10.010 €

• Keine Zinsen – anders als bei Studienkredit & Co.
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Wenn Sie Fragen zum BAföG, zur Finanzierung Ihres 
Studiums oder zu den Angeboten des Studentenwerks haben, 

erreichen Sie uns am besten telefonisch und per E-Mail

Telefon (05331-939-79000)

Di bis Fr        10.00 – 12.00 Uhr

Persönliche Beratung (Am Exer 3)

Mi 10.00 – 14.00 Uhr          

(nur nach Terminvereinbarung unter www.stw-on.de)

Quelle: Google Maps

E-Mail: stw.wolfenbuettel@bafoeg-niedersachsen.de



StudienfinanzierungStudienfinanzierung – BAföG – Kurt Schulz

Voraussetzungen BAföG-Förderung

• Staatsangehörigkeit:
 deutsch

 andere unter bestimmten Bedingungen

• Studentin oder Student:
 Erste Ausbildung

 Zweiter Bildungsweg und unmittelbar anschließendes Studium

 Masterstudiengang nach Bachelorabschluss

 Wechsel des Studiengangs (Fachrichtungswechsel) bis zum Ende des 3. Semesters

• unter der Altersgrenze:
 Zu Beginn des Studiums: maximal 30 Jahre

 Zu Beginn des Masterstudiums: maximal 35 Jahre

• Vorlage von Leistungsnachweisen
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Höhe der BAföG-Förderung

wohnt bei Eltern

oder Wohnung 

gehört Eltern

Wohnung ge-

mietet (nicht Ei-

gentum der Eltern)

Grundbedarf 427 € 427 €

Bedarf für Unterkunft 56 € 325 €

Kranken- und 

Pflegeversicherung
109 €

(ü 30 bis zu 189 €)

109 €

(ü 30 bis zu 189 €)

Maximalförderung 592 € 861 €

Kinderbetreuungs-

zuschlag je Kind bis 

zum 14. Lebensjahr 150 € 150 €
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Wie lange wird gefördert?

Kindererziehung während des 

Studiums (max. 14 Jahre alt)

für die Dauer der Regelstudienzeit

Schwangerschaft während des Studiums

A u s n a h m e n

Behinderung

schwerwiegender Grund wie 

eine längere Erkrankung

Mitwirkung in gesetzlich 

vorgesehenen Gremien
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Das Einkommen und Vermögen der 

Studentin oder des Studenten

Vermögensfreibetrag: 8.200 € am Tage der Antragstellung                                     

Einkommensfreibetrag: 5.400 € (Brutto)

im Bewilligungszeitraum (bei 

nichtselbständigem Arbeitsverhältnis)

z.B.: Bargeld, Girokonto, Bausparvertrag, Sparkonto, Wertpapiere, 

Tagesgeldkonto, Lebensversicherung, PKW, Motorrad, Immobilien

Was hat Einfluss auf die Höhe des BAföG?

Der Freibetrag gilt nicht für Einkommen, 

das im Rahmen eines abzuleistenden 

Pflichtpraktikums erzielt wird
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Die Summe der positiven Einkünfte der Eltern und ggfs. des 
Ehe- oder eingetragenen Lebenspartners im vorletzten

Kalenderjahr

Einkommen-, Gewerbe-, Kirchen-

steuer, Solidaritätszuschlag, 

Altersentlastungsbetrag

Pauschalen nach Familienstand, 

für soziale Sicherung, Freibeträge 

(z.B. für Geschwister)

Was hat Einfluss auf die Höhe des BAföG?

davon werden abgezogen:

www.bafög.de
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Elternunabhängiges BAföG

kein eigenes Antragsverfahren, wird vom 

Studentenwerk festgestellt

Voraussetzungen

Hochschulzugang erst nach dem 30. Lebensjahr erworben

Bei Beginn des Studiums bereits das 30. Lebensjahr vollendet

Bei Beginn des Studiums nach Vollendung des 18. 

Lebensjahres 5 Jahre erwerbstätig gewesen

Bei Beginn des Studiums nach einer dreijährigen Lehre 

mindestens 3 Jahre lang erwerbstätig gewesen
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Förderung im Ausland

www.studentenwerke.de

Klick unter „Themen“

auf „Studienfinanzierung“

dann auf „BAföG“

und auf „Ämter für Ausbildungsförderung“
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Der BAföG-Antrag

• Ist der Antrag kompliziert?

Ja! Leider sind der Antrag und das Verfahren kompliziert…

Aber fragen Sie einfach Ihren BAföG-Berater schnell 

und unkompliziert nach Ihren Erfolgsaussichten! 

• Welche Unterlagen brauche ich?

Antrags-Unterlagen zum Download erhältlich unter www.bafög.de

• Online-Antrag unter www.stw-on.de. Dort Ihren Standort, „Finanzen“ und 

„BAföG-Antrag“ wählen

• Probleme beim Ausfüllen?

Verschwenden Sie keine Zeit mit Grübeln! Wenden Sie sich an die BAföG-

Beraterinnen und Berater beim Studentenwerk!

Tipp: 

Speichern/Kopieren Sie Ihren Antrag als Vorlage für den Folgeantrag!

http://www.bafög.de/
http://www.stw-on.de/
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Rund um den BAföG-Antrag

• BAföG bekommen Sie nur, wenn Sie es beantragen

• BAföG kann jederzeit beantragt werden

• BAföG-Zahlung ab Antragsmonat

 frühestens ab Studienbeginn

• Zuständig ist das Studentenwerk am

Hochschulort

• Für Antragstellung müssen die einzureichenden Unterlagen nicht 

vollständig sein

• Zur Fristwahrung formloser Antrag möglich
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Formular 01
(Antrag auf Ausbildungsförderung)

2 x Formular 03
(Angaben der Eltern zu ihrem Einkommen)

Das brauchen Sie für Ihren Antrag:

Antragsformulare zum download: www.bafög.de

Online Antrag: www.stw-on.de
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www.bafög.de oder    www.stw-on.de

Vermögensnachweise                                 
(Stand: Antragstag, max. 14 Tage davor oder danach)

Mieterklärung oder Kopie Mietvertrag      
(wenn Sie selbst eine Wohnung gemietet haben)

Bescheinigung der Krankenversicherung 
(nur wenn Sie nicht familienversichert sind)

Studienbescheinigung „nach § 9 BAföG“

Steuerbescheid(e) der Eltern vollständig

Nachweise für Geschwister                            
(Schul- oder Immatrikulationsbescheinigung, Ausbildungsvertrag)

http://www.bafög.de/
http://www.bafög.de/
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Studentenwerk OstNiedersachsen
Alles Gute rund ums Studium an der Ostfalia!

Wenn Sie Fragen rund ums Thema 

Studium haben, sind wir telefonisch, 

per E-Mail und persönlich für Sie da

Telefon: 05331-939-79000
Di - Fr  10.00 - 12.00 Uhr

Persönliche Beratung: Mi 10.00 - 14.00 Uhr (nur nach Anmeldung)

E-Mail: stw.wolfenbuettel@bafoeg-niedersachsen.de

www.stw-on.de


